
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      03.12.2025 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung/Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 

5008200, Entlastung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau (Minder-

kosten) 

IDG-Status: öffentlich 

Beschluss-Nr.: 2025/996 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Projekt-Nr. 5008200, für die Entlastung 

Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von Fr. 

31’681’949.19 (Minderkosten Fr. 818’050.81) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Entwässerung, Controlling und Finanzen; Fi-

nanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Kreditbewilligung/Gebundenerklärung  

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 2. Juni 2010 die Ausgaben für die Projektierung der Entlas-

tung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von 500’000 

Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, 

Projekt-Nr. 5008200, freigegeben (Beilage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 7. März 2012 die Ausgaben für die Projektierung der Entlas-

tung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von 1'000’000 

Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, 

Projekt-Nr. 5008200, freigegeben (Beilage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 7. März 2012 die Ausgaben für die Ausführung der Entlastung 

Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von 31'000’000 Fran-

ken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Pro-

jekt-Nr. 5008200, freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 

Im Generellen Entwässerungsplan Winterthur wurde die Notwendigkeit eines neuen Regenbe-

ckens im Raum Altstadt zum Schutz des Gewässers Eulach und zur Optimierung des Entwässe-

rungssystems nachgewiesen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden mögliche Standorte 

untersucht. Als Bestvariante hat sich der Standort im Bereich Schützenwiese ergeben.  

 

Das Regenbecken und die Zu- und Ablaufkanäle wurden in einzelne Teilprojekte aufgeteilt. Mit 

den Arbeiten des Vorprojektes wurde im August 2010 gestartet und die gesamte Anlage konnte 

im Juni 2019 in Betrieb genommen werden.  

 

Im Sommer 2024 konnte der Deckbelag des Teilprojekts 20327/07, Ablaufkanal, mit dem Projekt 

5007160 der Veloschnellroute Rennweg eingebaut werden. 

 

2.1 Teilprojekt 20327/01, Vorprojekt für den gesamten Gesamtabschnitt Neumarkt – Schüt-

zenwiese inkl. Regenbecken 

Die Abteilung Entwässerung hat für die Überprüfung möglicher Linienführung des Entlastungska-

nals im Abschnitt Neumarkt – Schützenwiese eine Studie, datiert vom 10. Juli 2009, durch das 

Ingenieurbüro Basler & Hofmann, Esslingen, ausarbeiten lassen. Im Nachgang zu dieser Studie 
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hat sich das Tiefbauamt entschlossen auf Grund der vorgeschlagenen, technisch anspruchsvol-

len Linienführung und deren finanziellen Konsequenzen eine Zweitmeinung zum vorliegenden 

Konzept einzuholen. Die Ausarbeitung für diesen Variantenfächer wurde mittels Verfügung De-

partementsvorsteherin vom 6. August 2010 (iGEKO-Nr. 10.381-1) an das Ingenieurbüro Hunziker 

Betatech AG, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, vergeben.  

 

2.2 Teilprojekt 20327/02, Abschnitt Neumarkt – Bahnhofplatz 

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Verfügung Departementsvorsteherin vom 

5. April 2012 (iGEKO-Nr. 12.191-1), an das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG, Pflanzschul-

strasse 17, 8400 Winterthur, vergeben. Die Baumeisterarbeiten für das grabenlose Bauverfahren 

wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 22. Mai 2012 (iGEKO-Nr. Bau.12.254-1) an die ARGE 

Schützi, c/o Hüppi AG (Gerschwiler AG, Braumann Tiefbau GmbH), Technoramastrasse 10, 8404 

Winterthur, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im Juni 2012 

und wurden im April 2013 abgeschlossen. Die Baumeisterarbeiten für das Bauverfahren mit 

Grabarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 1. November 2017 (SR.17.899-1) an die 

Unternehmung Toneatti AG, Tschanerstrasse 9, 8865 Bilten, vergeben. Die Realisierungsarbei-

ten für diesen Teilabschnitt starteten im März 2018 und wurden im Februar 2019 abgeschlossen. 

 

2.3 Teilprojekt 20327/03, Abschnitt Bahnhofplatz – Süd 

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Verfügung Departementsvorsteherin vom 

2. April 2012 (iGEKO-Nr. 12.182-1), an das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG, Pflanzschul-

strasse 17, 8400 Winterthur, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadt-

rat vom 22. Mai 2012 (iGEKO-Nr. Bau.12.246-1), an die ARGE Bahnhofplatz, c/o Zani AG (Jak. 

Scheifele AG, Specogna Bau AG), Ohrbühlstrasse 13, 8405 Winterthur, vergeben. Die Realisie-

rungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im Juli 2012 und wurden im Oktober 2013 abge-

schlossen. 

 

2.4 Teilprojekt 20327/04, Abschnitt Unterquerung Coop City – Gertrudstrasse 

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Verfügung Departementsvorsteherin vom 

3. Mai 2012 (iGEKO-Nr. 12.224-1), an Gruner und Wepf Ingenieure AG, Thurgauerstrasse 56, 

8050 Zürich, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 4. April 

2012 (iGEKO-Nr. Bau.12.151-1) an Implenia Bau AG, Implenia Tunneling, Husacherstrasse 3, 

8304 Wallisellen, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im Au-

gust 2012 und wurden im Januar 2013 abgeschlossen. 
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2.5 Teilprojekt 20327/05, Abschnitt Gertrudstrasse – Schützenwiese 

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Beschluss Stadtrat vom 3. Mai 2013 (iGEKO-

Nr. 13.199-1) an IG GIS, c/o ILF Beratende Ingenieure AG, Badenerstrasse 816, 8048 Zürich, 

vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 16. September 2015 

(SR.15.776-1), an Implenia Bau AG, Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, vergeben. Die Realisie-

rungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im April 2016 und wurden im Dezember 2017 

abgeschlossen. 

 

2.6 Teilprojekt 20327/06, Abschnitt Regenbecken Schützenwiese 

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Beschluss Stadtrat vom 18. September 2013 

(iGEKO-Nr. 13.422-1) an Hunziker Betatech AG, Pflanzschulstrasse 18, 8400 Winterthur, verge-

ben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 16. September 2015 

(SR.15.776-1) an Lerch AG, Scheideggstrasse 30, 8401 Winterthur, vergeben. Die Realisierungs-

arbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im April 2016 und wurden im September 2017 abge-

schlossen. Die Abnahme der definitiven Beckensteuerung über das Leitsystem erfolgte im Juni 

2019. 

 

2.7 Teilprojekt 20327/07, Abschnitt Ablaufkanal 

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Beschluss Stadtrat vom 3. Mai 2013 (iGEKO-

Nr. 13.199-1), an IG GIS, c/o ILF Beratende Ingenieure AG, Badenerstrasse 816, 8048 Zürich, 

vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 16. September 2015 

(SR.15.776-1) an Jak. Scheifele AG, Regensbergestrasse 248, 8050 Zürich, vergeben. Die Rea-

lisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im April 2016 und wurden im September 2017 

abgeschlossen. Der Einbau des Deckbelags im Bereich des Ablaufkanals erfolgte im Sommer 

2024. 

 

Bauherreneigenleistungen 

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 653’936.35 berechnet und dem Projekt belas-

tet. 

 

3. Projektabrechnung 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 5008200 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit vom 02.06.2010 500’000.00  

Projektierungskredit vom 07.03.2012 1'000’000.00  

Ausführungskredit vom 07.03.2012 31'000’000.00  
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Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  31'681’949.19 

Minderaufwand  818’050.81 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Der Minderaufwand von ca. 2.5 % liegt in der Genauigkeit des Kostenvoranschlages. 

 

4. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

 

Beilagen: 

1. Beschluss Stadtrat vom 02.06.2010 

2. Beschluss Stadtrat vom 07.03.2012 

3. Projektabrechnung CS2 

4. Kreditübersicht mit KV BIS 
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